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Sehr geehrter Oberbürgermeister Dr. Trümper, 
 
Durch einen Pressebericht vom 19. Mai 2021 ist bekannt geworden, dass die Stadt 
Magdeburg das Baudenkmal Nr. 10760015 „Bunker“ in der Gemarkung Lostau scheinbar 
ohne Genehmigung durch die entsprechenden Behörden abreißen lassen wollte. Nur durch 
das Einschreiten engagierter Bürger konnte der Abriss gestoppt und die unwiederbringliche 
Zerstörung verhindert werden. 
 
Mit dem Pressebericht verstetigt sich der Eindruck, dass der begonnene Abriss des 
Luftbeobachtungsbunkers illegal geschah und ohne nachvollziehbare Begründung 
vorangetrieben wurde. Die von Stadtsprecher Reif vorgebrachten „Vandalismusschäden“ 
dürften den massiven Bunker weder in seiner strukturellen Integrität beeinträchtigt, noch eine 
Gefährdung der Öffentlichkeit dargestellt haben. Die Notwendigkeit des Abrisses erschließt 
sich demnach nicht. Vielmehr scheint es so als sollten durch den schnellen Abriss Tatsachen 
geschaffen werden.  
Sollte sich dies bewahrheiten würde für die Stadt durch dieses skandalöse Vorgehen ein 
unnötiger Imageschaden entstehen. Zur sachdienlichen Klärung des Vorfalls bitte ich um 
eine möglichst genaue und ausführliche Beantwortung meiner Fragen. 
 
Ich frage Sie daher: 
 

1. Wer veranlasste wann den Abriss des Bunkers? Wer genehmigte wann im Bauamt 
den Abriss des Bunkers? Welche Entscheidungs- und Verfahrensschritte gingen dem 
Abriss des Bunkers voran? 
 

2. War der Baubeigeordnete über den geplanten Abriss informiert, genehmigte er 
diesen sogar oder war dieser in sonstiger Weise am Prozess zum Abriss beteiligt? 
 

3. Wann wurde mit dem Abriss begonnen? Wurde eine Fremdfirma für den Abriss 
engagiert? Wie hoch waren die geplanten Kosten für den Abriss und wie hoch sind 
die tatsächlich anfallenden Kosten für den verhinderten Abriss? 
 

4. Fand eine Prüfung der Denkmaleigenschaft statt? Wer wäre / ist für diese Prüfung 
zuständig? Wenn nein, wieso fand bei dem Gebäude mit offensichtlicher 
Denkmaleigenschaft keine Prüfung statt? Wieso wurde die zuständige 
Denkmalbehörde nicht kontaktiert? 
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5. Welche Genehmigungen müssen für den Abriss eines Baudenkmals eingeholt 

werden? Welche Genehmigungen wurden im vorliegenden Fall eingeholt? Wieso 
wurde trotzdem mit dem Abriss des Bunkers begonnen? 
 

6. Fand über den geplanten Abriss des Baudenkmals Bunker eine Kommunikation mit 
der Gemeinde Möser oder der Ortschaft Lostau statt? Wenn ja, was hatte diese zum 
Inhalt? Befürworteten die Gemeinde Möser oder die Ortschaft Lostau den Abriss? 
 

7. Fanden im Nachgang des verhinderten Abrisses Gespräche mit der Gemeinde Möser 
oder der Ortschaft Lostau statt? Wenn ja, was hatten diese zum Inhalt? 
 

8. Welche Vandalismusschäden konnten im Vorfeld festgestellt werden und welche 
Vandalismusschäden führten infolgedessen für die Stadt Magdeburg zur 
Entscheidung zum Abriss des Bunkers? War der Bunker durch den Vandalismus in 
seiner strukturellen Integrität gefährdet oder bestand eine akute Gefahr für die 
Öffentlichkeit? 
 

9. Ist die Stadt Magdeburg Eigentümer des betreffenden Grundstückes und des 
Bunkers? Seit wann und wieso ist die Stadt Magdeburg Eigentümer des 
Grundstücks? 
 

10. Welche Erkenntnisse besitzt die Stadt Magdeburg über das Baujahr, den Zweck und 
die Geschichte des Bunkers? Wie bewertet die Stadt die Denkmaleigenschaft des 
Bunkers? 
 

11. Wurde aufgrund des nicht genehmigten Abriss‘ ein Ordnungsverfahren eingeleitet 
oder wird dieses geprüft? Welche Strafen erwartet die Stadt? Wird es personelle 
Konsequenzen bzw. dienstrechtliche Ordnungsmaßnahmen geben? 
 

12. Hält die Stadt Magdeburg an den Abrissplänen nach den derzeitigen Erkenntnissen 
fest? Würde eine Wiederherstellung des Denkmals in Frage kommen? 
 

 
Christian Mertens 
Stadtrat 
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